
 

Gesuch um Aufnahme von Schweizerbürger*innen in das  

Seuzacher Gemeindebürgerrecht 

 
Datum Eingang des Gesuchs  (wird von der Gemeinde ausgefüllt) 
 
Angaben zur Person 
 

 Bewerber*in  
Ehepartner*in /  
eingetragene*r Partner*in 

Familienname   

Ledigname   

Vorname(n)   

Geschlecht  männlich        weiblich  männlich        weiblich 

Geburtsdatum   

Heimatort(e)   

Zivilstand  ledig (nie verheiratet)  
 verheiratet / in eingetragener Partnerschaft  
 getrennt lebend (noch verheiratet / in eingetragener Partnerschaft)  
 geschieden / in aufgelöster Partnerschaft 
 verwitwet / durch Tod aufgelöste Partnerschaft 

Adresse  

PLZ, Ort  

Telefon   

E-Mail   

Wer bewirbt sich  
ums Bürgerrecht? 

 Ich bewerbe mich 
 Ich bewerbe mich auch 
 Ich bewerbe mich nicht 

 
Aufenthalt in Seuzach 
 

 Bewerber*in  
Ehepartner*in /  
eingetragene*r Partner*in 

Zugezogen am    

Zugezogen von   

 
  



Seite 2 von 4 
 

Kinder unter 18 Jahren, die in die Einbürgerung einbezogen werden 
(ab dem 4. Kind ein zusätzliches Blatt verwenden und hier ankreuzen ) 
 

Familienname    

Vorname(n)    

Geschlecht 
 männlich  
 weiblich 

 männlich  
 weiblich 

 männlich  
 weiblich 

Geburtsdatum    

Heimatort(e)    

Das Kind hat 
den Wohnsitz 
bei/m... 

 den Eltern   
 der Mutter   
 Vater 

 den Eltern   
 der Mutter   
 Vater 

 den Eltern   
 der Mutter   
 Vater 

Gesetzliche  
Vertretung* 

 Eltern    Beistand  
 Mutter  Vater 

 Eltern    Beistand  
 Mutter  Vater 

 Eltern    Beistand  
 Mutter  Vater 

* wenn der Vater oder die Mutter allein gesetzliche/r Vertreter/in ist oder die Eltern nicht verheiratet sind, dann legen Sie bitte einen 
Nachweis der elterlichen Sorge bei, z.B. Scheidungsurteil, Regelung der elterlichen Sorge. 

 
Die oben erwähnten Personen ersuchen, aus folgenden Gründen in das Gemeindebürger-
recht von Seuzach aufgenommen zu werden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterschriften 
 

Ort / Datum  

Bewerber*in 
 

Ehepartner*in /  
eingetragene*r Partner*in 

 

Kinder (über 16 Jahre) 
 

Unterschrift des nicht in das Ge-
such miteinbezogenen Elternteils 
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Bisherige Bürgerrechte 
 
Bitte geben Sie an, ob sie das bisherige Bürgerrecht beibehalten oder darauf verzichten möchten.  
 
Falls Sie sich für die Beibehaltung Ihres bisherigen Bürgerrechts entscheiden, empfehlen wir Ihnen, 
sich vorgängig bei Ihrer aktuellen Heimatgemeinde zu erkundigen, ob ein zusätzliches Bürgerrecht 
mit dem Recht dieser Gemeinde vereinbar ist. Die Gemeinde Seuzach kann hierfür keine Verant-
wortung übernehmen. 
 
Bei einem Verzicht auf Ihr bisheriges Bürgerrecht kann Ihre aktuelle Heimatgemeinde Gebühren 
für die Entlassung aus dem Bürgerrecht erheben. Wir empfehlen Ihnen, sich vorgängig bei Ihrer 
aktuellen Heimatgemeinde über solche allfälligen Gebühren zu erkundigen. 
 
Möchten Sie auf bisherige Bürgerrechte verzichten? 
 

Bewerber*in  
Ehepartner*in /  
eingetragene*r Partner*in 

Minderjährige Kinder 

 Ja        Nein  Ja        Nein  Ja        Nein 

 
Ich/Wir verzichten auf folgende Bürgerrechte: 

 
 
Begründung: 
 

 

 

 

 

 
Unterschriften 
 

Ort / Datum  

Bewerber*in 
 

Ehepartner*in /  
eingetragene*r Partner*in  

Kinder (über 16 Jahre) 
 

Unterschrift des nicht in das Ge-
such miteinbezogenen Elternteils 
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Dem Gesuch sind folgende Dokumente im Original beizulegen: 
 

1  
Personenstandsausweis oder Familienausweis 
(Auszug aus dem Zivilstandsregister. Erhältlich beim Zivilstandsamt des Heimatortes) 

2  
Strafregisterauszug (Privatauszug ohne Beglaubigung) ab dem 18. Geburtstag 
(Zu bestellen am Postschalter oder im Internet unter www.strafregister.admin.ch) 

3  
Nachweis über die elterliche Sorge / Zustimmungserklärung  
(bei minderjährigen Kindern) 

 
Bitte beachten Sie, dass die Zivilstandsurkunden nicht älter als 6 Monate und die Auszüge aus dem 
Schweizerischen Strafregister nicht älter als 3 Monate sein dürfen.  
 
Gebühren 
 
Die Entscheide in Bürgerrechtsangelegenheiten sind gebührenpflichtig.  
 
Die kommunale Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts beträgt gemäss Gebührentarif 
der Gemeinde Seuzach für Einzelpersonen über 25 Jahre CHF 500. Personen unter 25 bezahlen die 
halbe Gebühr und Personen unter 20 Jahren bezahlen keine Gebühr. 
 
Bürgerrechtsregelung 
 
Für eine Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Seuzach ist ein Verzicht auf das bisherige 
Bürgerrecht nicht nötig. Einige Kantone schliessen jedoch ein mehrfaches Bürgerrecht aus. Wir 
empfehlen, sich vor der Gesuchstellung bei der zuständigen Behörde des bisherigen Heimatkan-
tons über die Bedingungen einer allfälligen Beibehaltung und über die Kosten eines allfälligen Ver-
zichts des bisherigen Bürgerrechts zu erkundigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senden Sie das Gesuch mit allen Dokumenten an: 
 
Gemeinde Seuzach 
Einwohnerdienste 
Stationsstrasse 1 
8472 Seuzach 


